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genommen wurde, und erst, nachdem der Schreiber jene 
17 Zeilen hier eingetragen hatte, sah er oder erinnerte er 
sich, dass der Text auf der Rückseite und — wie sich 
sogleich zeigen wird — auf dem nächsten Blatte ihm 
Einhalt gebot und ihn nötigte, den Raum für den Schluss 
der Chronik durch das Einfügen neuer Blätter zu ge­
winnen. Ist diese Annahme richtig, so war der folgende 
Text wenigstens in dieser Hs. vor dem Schlüsse der 
Chronik vorhanden; es ist die unzweifelhaft von Levold 
verfasste Genealogie der Grafen von der Mark, die 
Tross S. 347, 10 — 349, 12 aus dem Wolfenbütteier Codex 
Gudianus 35 (saec. XVI—XVII), fol. 61—62, herausgegeben 
hat. Sie nimmt Seite 34z, 35 und die erste Spalte von 
fol. 35z ein und beginnt nach der Ueberschrift ‘Genealogia 
comitum de Marka’ mit den Worten ‘De genealogia domini 
Engelberti comitis’; es fehlen also die Worte ‘Post haec’, 
welche die Genealogie im Gudianus eröffnen und sie in 
Zusammenhang mit den dort vorhergehenden Schriften 
Levolds bringen. Die Holkhamer Hs. stellt also insofern 
einen früheren Stand der Ueberlieferung dar, als die 
Genealogie hier noch selbständig dasteht; ihre Stellung 
unmittelbar hinter der Märkischen Chronik, auf deren 
frühere Abschnitte Bezug genommen wird 1, ist angemessen, 
während im Gudianus zwei Schriften ganz anderen Inhalts 
störend dazwischen geschoben sind 2. Auch der Wortlaut 
der alten Hs. ist besser; von abweichenden Lesarten seien 
verzeichnet:

347, 11 ‘Theodori’ beruht auf falscher Auflösung einer 
Abkürzung; die Holkhamer Hs. hat ‘Th.’, was unzweifel­
haft als ‘Theoderici’ zu ergänzen ist. Ebenso ist 348, 28 
‘Theodericus’ statt ‘Theodorus’ zu lesen, die Hs. hat auch 
hier ‘Th.’

348, 12 Engelbertum virum] Engelbertum comitem 
virum.

348, 31 regis Adolphi] regis Rodolphi.
349, 2 dux Brabantiae] dux Brabantie et mater comitis 

de Marka.
349, 6 ‘comitis’ fehlt einmal.

1) Tross 347, 13: Tremissis igitur hiis, que supra in principio 
huius operis annotavi de comitibus de Marka, de eorum origine, — — 
que hic reiterare non intendo’, u. s. w. 2) Vgl. die Beschreibung von 
Ficker, Nachrichten über handschriftliches Material zur westfälischen Ge­
schichte (Zeitschrift für vaterländische Geschichte XIII, Münster 1852, 
S. 287—289).


